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Az.: 64-6520.1-09/760 
 
I. Erzieherischer Auftrag der Schule 
 
Der erhebliche Missbrauch von Rauschmitteln und seine weiter steigende 
Tendenz sind ein alarmierendes Signal. Die sich daraus ergebenden Gefah-
ren liegen ebenso auf der Hand wie die Erkenntnis, dass die Schulen dieses 
Problem, das die gesamte Gesellschaft angeht, nicht allein bewältigen kön-
nen. 
 
Lebensprobleme sind für junge Menschen heute oft bedeutsamer als Lern-
probleme, weshalb Erziehung im Sinne einer Lebenshilfe zunehmend an Be-
deutung gewinnt. Während der Schulzeit durchlaufen Kinder und Jugendliche 
Entwicklungsphasen, die nicht selten auch mit Krisen verknüpft sind. Ein fes-
tes persönliches Wertgefüge ist bedeutsam für die Ausbildung der eigenen 
Identität und die seelische Stabilität. Die Schule hat daher neben der Wis-
sensvermittlung eine wichtige erzieherische Aufgabe, die das Eingehen auf 
persönliche Sorgen und Nöte erforderlich macht. 
 
Suchtprävention muss deshalb mehr sein als eine Vermittlung bestimmter 
kognitiver Inhalte. Aufklärung, Information und Bewusstmachung können nur 
die Basis liefern für den Aufbau von lebensbejahenden Einstellungen und 
Verhaltensweisen. Diesen emotionalen Zugang zu allem Schönen und Er-
strebenswerten dieser Welt Schülerinnen und Schülern zu vermitteln - ohne 
dabei die Realitäten zu leugnen -, dies ist der eigentliche Kern einer gelunge-
nen suchtvorbeugenden Erziehung. Sinnvolle Freizeitbeschäftigungen in 
Kunst und Musik, Sport und Spiel, unsere natürliche Umwelt, soziale und ge-
sellschaftliche Aufgaben, um einige Beispiele zu nennen, bieten vielfältige 
Möglichkeiten, innere Festigkeit und persönliche Stabilität zu erlangen. 
 
Suchtvorbeugung geht also weit über die Wissensvermittlung in den ein-
schlägigen Unterrichtsfächern hinaus. Suchtvorbeugung ist jede Erziehung, 
die darauf ausgerichtet ist, lebensbejahende, selbstbewusste, selbstständige 
und belastbare junge Menschen heranzubilden und ihnen über positive 
Grundeinstellungen den Weg in die Zukunft zu bahnen. 
 
Suchtvorbeugung ist somit eine Aufgabe für jede Lehrerin und jeden Lehrer. 
 
Das Kultusministerium bemüht sich deshalb in Zusammenarbeit mit anderen 
verantwortlichen Stellen, den Schulen für die dringend gebotenen Präventi-
onsaufgaben und insbesondere ihre pädagogischen Möglichkeiten Hilfen zu 
geben. 
 
II. Lehrerin und Lehrer für Informationen zur Suchtprävention 
 
Um schulische Vorbeugungsmaßnahmen zu koordinieren und deren Wirk-
samkeit zu verbessern, wird an jeder allgemein bildenden und beruflichen 
Schule eine „Lehrerin bzw. ein Lehrer für Informationen zur Suchtprävention" 
benannt. Dieser Lehrkraft sind folgende Aufgaben übertragen: 
 
1. Sammlung von Informationsmaterialien zur Suchtvorbeugung, wie z B. Bü-

cher, Zeitschriften, audiovisuelle Medien, Erlasse, Anschriften von Bera-
tungs- und Therapieeinrichtungen. 

 
2. Weitergabe von Informationen, die u a. bei entsprechenden Fortbildungs-

veranstaltungen und Dienstbesprechungen gesammelt werden, und Koor-
dinierung von Maßnahmen der Suchtprävention im Rahmen der Schule. 



3. Bei Bedarf Herstellung von Verbindungen zu Einrichtungen, die gegebe-
nenfalls beratend oder therapeutisch tätig werden, wie z. B. psychosoziale 
Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen, Gesundheitsamt, Jugend- 
und Sozialamt, Polizei. 

 
Als Lehrerin oder Lehrer für Informationen zur Suchtprävention kommen vor-
nehmlich Lehrkräfte in Betracht, die entweder bereits an entsprechenden 
Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen haben oder die auf Grund ihrer 
besonderen Vertrauensstellung (Verbindungslehrerin oder Verbindungslehrer, 
Beratungslehrerin oder Beratungslehrer) oder Fachkompetenz (z B. Fach-
lehrkraft für Naturwissenschaften, Gemeinschaftskunde, Religionslehre) dafür 
geeignet erscheinen. Die Schulleitung benennt unter Berücksichtigung der o. 
g. Kriterien eine Lehrkraft, weist sie in ihre Aufgaben ein und meldet sie unter 
Angabe von Name, Vorname und Dienstbezeichnung an das zuständige 
Staatliche Schulamt bzw. Oberschulamt. Die Schulaufsichtsbehörden stellen 
sicher, dass diese Lehrkräfte vorzugsweise an einschlägigen Informations- 
und Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 
 
III. Rauchen in der Schule 
 
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Rauchen und Passivrau-
chen gefährlich für die Gesundheit sind. Deshalb ist es Schülerinnen und 
Schülern untersagt, in der Schule zu rauchen. Ausnahmsweise kann für 
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 11 bzw. die entsprechenden Klassen der 
beruflichen Schulen eine sogenannte Raucherecke auf dem Schulgelände, 
außerhalb des Schulgebäudes eingerichtet werden, wenn dies die Gesamt-
lehrerkonferenz mit Zustimmung der Schulkonferenz und nach Anhörung des 
Elternbeirats und der Schülermitverantwortung beschließt. Die Entscheidung 
für die Einrichtung einer Raucherecke gilt jeweils nur für ein Schuljahr. 
 
Lehrerinnen und Lehrer sind Vorbilder für die Schülerinnen und Schüler. 
Deshalb sollen sie das Rauchen auf dem Schulgelände unterlassen. In den 
Räumen, die für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte bestimmt sind, ist das 
Rauchen nicht gestattet. Im übrigen gilt auch für Lehrkräfte die Gemeinsame 
Verwaltungsvorschrift aller Ministerien über den Nichtraucherschutz in den 
Behörden und Dienststellen des Landes in der jeweils geltenden Fassung, 
wobei die Lehrerzimmer während Konferenzen als Sitzungsräume, im übrigen 
als Diensträume im Sinne der Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift anzuse-
hen sind. 
 
IV. Verhalten bei Drogenfällen 
 
Ein Teilproblem im Zusammenhang mit dem Drogenmissbrauch ist, wie sich 
Schulleitung und Lehrkräfte verhalten sollen, wenn ihnen Einzelfälle von 
Schülerinnen und Schülern bekannt werden, die Rauschmittel erwerben, zu 
sich nehmen oder damit handeln. 
 
Dazu werden folgende Hinweise gegeben: 
 
1. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist der pädagogische Auftrag der Schu-

le. Daraus folgt: 
 
1.1 Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht auf Förderung, Beratung 

und Hilfe durch die Schule auch die gefährdeten. Sie muss deshalb aber 
auch dafür sorgen, dass nicht einzelne Schülerinnen und Schüler durch 
ihr Verhalten in der Schule ihre Mitschülerinnen und Mitschüler gefährden 
und diese dadurch in ihren Rechten gegenüber der Schule verletzen. 

 
Das Kultusministerium verkennt nicht, dass die Abwägung zwischen den 
Rechten des einzelnen mit denen aller der Schule anvertrauten Schüle-
rinnen und Schüler gerade in Fällen des Rauschmittelmissbrauchs 
schwierig ist und in besonders hohem Maß Verantwortungsbewusstsein 



und Einfühlungsbereitschaft erfordert. Erbarmungslose Strenge gegen-
über einem jungen Menschen, der Rat braucht und dem geholfen werden 
kann, wäre ebenso verfehlt wie alles verstehende Mitleid, das sich auf ein 
Einzelschicksal fixiert und den Schutz der Mitschülerinnen und Mitschüler 
außer Acht lässt. 
 

1.2 Der gemeinsame Erziehungsauftrag von Schule und Elternhaus erfordert 
eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Lehrkräften und El-
tern. Deshalb informiert die Lehrerin oder der Lehrer in geeigneter Weise 
die Eltern betroffener Schülerinnen und Schüler, wenn bekannt wird, dass 
diese durch Rauschmittel gefährdet sind. 

 
1.3 Aus dem pädagogischen Auftrag der Schule folgt, dass ihr andere Aufga-

ben als den Gerichten und den Strafverfolgungsbehörden gestellt sind. 
 
2. Aus diesen Grundsätzen ergeben sich nachfolgende Hinweise im einzel-

nen: 
 
2.1 Jede Schülerin und jeder Schüler können sich an eine Lehrkraft ihres Ver-

trauens wenden. Es gehört in solchen Fällen zu deren wesentlichen er-
zieherischen Aufgaben, die Schülerin und den Schüler darin zu unterstüt-
zen, sich aus einer Abhängigkeit von Rauschmitteln zu befreien oder mit 
anderen Problemen, die sich im Zusammenhang mit dem Rauschmittel-
missbrauch ergeben, fertig zu werden und im Rahmen des Möglichen der 
Gefahr entgegen zu wirken, dass sich Schülerinnen und Schüler wegen 
eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafbar machen. 

 
Es wird ausdrücklich festgestellt, dass eine solche pädagogische und 
menschliche Hilfe der Lehrerin oder des Lehrers keinen Verstoß gegen 
die Dienstpflichten bedeutet und dass insbesondere keine Meldepflicht 
gegenüber der Schulleitung, den Schulaufsichtsbehörden oder den Straf-
verfolgungsbehörden besteht, so lange nicht eine Gefährdung der ande-
ren Schülerinnen und Schüler anzunehmen ist. Besteht nach der verant-
wortlichen Entscheidung der Lehrkraft eine solche Gefahr, muss sie dafür 
sorgen, dass die Schule ihren Verpflichtungen den anderen Schülerinnen 
und Schülern gegenüber nachkommen kann. 

 
2.2 Muss die Lehrerin oder der Lehrer eine solche Gefährdung annehmen, ist 

die Schulleitung zu verständigen: Eine solche Gefahr ist immer anzuneh-
men, wenn die Schülerin oder der Schüler mit hoher Wahrscheinlichkeit 
andere zum Rauschmittelkonsum verleiten wird oder bereits mehrfach 
dazu verleitet hat. 

 
Die Schulleitung benachrichtigt die Erziehungsberechtigten der Schülerin 
oder des Schülers, wenn eine Information nicht bereits vorher durch die 
Lehrkraft erfolgte. Sie berät zusammen mit der Lehrkraft, der sich die 
Schülerin bzw. der Schüler anvertraut hat, der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer sowie der Lehrerin bzw. dem Lehrer für Informationen zur  
Suchtprävention, welche Maß nahmen erforderlich sind, vor allem, ob ei-
ne Beratung und Entscheidung durch die Klassenlehrerkonferenz gebo-
ten erscheinen. Entsteht der Eindruck, dass die Schülerin oder der Schü-
ler rauschmittelabhängig ist oder dass in diesem Falle die Schule alleine 
aus anderen Gründen nicht mehr helfen kann, soll sie sich mit psychoso-
zialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstellen in Verbindung 
setzen. Bei allen Maßnahmen der Schule ist auf die Intimsphäre der 
Schülerin und des Schülers soweit wie möglich Rücksicht zu nehmen. 

 
2.3 Die Verständigung der Kriminalpolizei ist in der Regel nur dann geboten, 

wenn es sich um schwere oder mehrfache Verstöße handelt, die zum 
Schutz der anderen Jugendlichen eine Anzeige dringend gebieten. Ein 
solcher Fall ist jedenfalls anzunehmen, wenn sich eine Schülerin oder ein 



Schüler nach den Feststellungen der Schule als Rauschmittelhändler be-
tätigt. 

 
2.4 Welche Maßnahmen jeweils im Einzelfall notwendig sind, wenn im Zu-

sammenhang mit Rauschmitteln die sich aus dem Schulverhältnis erge-
benden Pflichten verletzt wurden, kann generell verbindlich - sozusagen 
in tabellarischer Form, wie dies gelegentlich gewünscht wird - nicht gere-
gelt werden. Solche notwendigerweise schematisierenden Richtlinien 
könnten den Gesichtspunkten nicht gerecht werden, die in jedem Einzel-
fall bei der in der Schule verantwortlich zu treffenden Entscheidung be-
rücksichtigt werden müssen. Dazu gehören vor allem die Persönlichkeit 
der Schülerin bzw. des Schülers, die Intensität und Häufigkeit des Fehl-
verhaltens, das Maß der Gefährdung der anderen Schülerinnen und 
Schüler sowie die Verhältnisse an der Schule. 

 
Das Kultusministerium beschränkt sich deshalb auf folgende Hinweise: 
 
In erster Linie muss das Bemühen der Schule dem gefährdeten jungen 
Menschen gelten, soweit ihr dies möglich ist und solange sie dies den 
anderen, ihr anvertrauten Schülerinnen und Schülern gegenüber verant-
worten kann. Dafür kann die Schule im Interesse des Gefährdeten oder 
zum Schutz der anderen Schülerinnen und Schüler auch zu Erziehungs- 
und Ordnungsmaßnahmen greifen. Hierbei kann auch auf das äußerste 
Ordnungsmittel, den Ausschluss aus der Schule, nicht verzichtet werden, 
wenn es nicht möglich ist, der Gefahr für die Schulgemeinschaft anders 
zu begegnen. 

 
3. Folgende Aspekte werden abschließend besonders herausgestellt: 
 
3.1 Lehrkräften und Schulleitung wird empfohlen, sich im Zweifelsfalle der 

fachlichen und rechtlichen Beratung durch die Schulaufsichtsbehörden zu 
bedienen. Sie sollten schon im eigenen Interesse von dieser Beratung in 
allen Fällen Gebrauch machen, in denen sie sich über die Rechtslage 
(z.B. in schulrechtlicher, disziplinarrechtlicher, strafrechtlicher Hinsicht) 
einschließlich etwaiger Folgen für sie selbst im unklaren sind. 

 
3.2 Im übrigen ergibt sich aus den vorstehenden Hinweisen, dass sich die 

Lehrkräfte und Schulleitungen, die sich mit solchen Fällen von Drogen-
missbrauch befassen, nicht durch die Sorge gehemmt zu fühlen brau-
chen, ihren Dienstpflichten nicht gerecht zu werden. Das Kultusministeri-
um weist deshalb darauf hin, dass keine Disziplinarmaßnahmen zu be-
fürchten sind, falls trotz verantwortungsbewusstem Handeln in schwieri-
gen Fällen Entscheidungen getroffen werden, die sich nachträglich als 
objektiv falsch herausstellen. 

 
v. Inkrafttreten 
 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Verwaltungsvorschriften „Suchtprävention in der Schu-
le" vom 4. Dezember 1993 (K.u.U 1994 S. 1) und „Rauchen in der Schule" 
vom 19. November 1997 (K.u.U. S. 201) außer Kraft. 
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